
 

 
 

 
Beschlussvorlage öffentlich 

 
 
Federführendes Amt Nr. 
Amt für Planung und Naturschutz 005/2008 

 
Betreff: 
 
Landschaftsplan "Ostbevern" Vorstellung des Vorentwurfs - Information über die 
Durchführung der fühzeitigen Bürgerbeteiligung und die vorgezogene Beteiligung der 
Träger öffentlicher Belange 
 
 

Beratungsfolge Termin 

 
Ausschuss für Wirtschaft, Umwelt und Planung 11.04.2008 
Berichterstattung: KLD Müller   

 
Kreisausschuss 25.04.2008 
Berichterstattung: Ltd. KBD Gnerlich   

 
 

Finanzielle Auswirkungen:  ja nein 
    
Falls ja:    
Im Haushaltsplan vorgesehen:  ja nein 
   
Produkt  Nr.       Bez.       
   
Ergebnisplanposition oder Investition  Nr.       Bez.       
     
Betrag  a) für den Zweck veranschlagt und  a)       EUR 

b) nunmehr erforderlich b)       EUR 
  

1) Investitionsauszahl./einmalige Aufwendungen: 
 
insgesamt:       EUR  
 
Beteiligung Dritter:       EUR 
 
Belastung Kreis Warendorf:       EUR 

2) Lfd. Aufwendungen (einschl. Abschreibungen) jährlich: 
 
insgesamt:       EUR 
 
Beteiligung Dritter:       EUR 
 
Belastung Kreis Warendorf:       EUR 

 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Eröffnung des Verfahrens für den Landschaftsplan "Ostbevern" wird zugestimmt. 
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Erläuterungen: 
 
Der Landschaftsplan "Ostbevern" ist der neunte Landschaftsplan im Kreis Warendorf, 
dessen Rechtskraft angestrebt wird. 
 
Das Plangebiet hat eine Größe von ca. 9.020 ha und umfasst den Außenbereich des 
Gemeindegebietes Ostbevern (8.790 ha). Im westlichen Teilbereich schließt das 
Plangebiet eine Teilfläche der Stadt Telgte (230 ha) ein. 
 
Mit der Erstellung des Planes wurde das Planungsbüro "Garten- und 
Landschaftsarchitekten Kortemeier & Brockmann" in Herford beauftragt. Die 
Grundlagenkarten sowie die Entwürfe der Entwicklungskarte und Festsetzungskarte 
liegen nunmehr vor. 
 
Es ist beabsichtigt, am 08. Mai 2008 mit der frühzeitigen Bürgerbeteiligung das 
Beteiligungsverfahren zu eröffnen sowie die vorgezogene Beteiligung der Träger 
öffentlicher Belange durchzuführen. Im Verfahren findet eine ausführliche Information 
über den Inhalt des Landschaftsplanes statt. Es wird ein offenes und umfangreiches 
Beteiligungsverfahren durchgeführt. 
 
Der Vorentwurf wird in der Sitzung in seinen Grundzügen vorgestellt und erläutert. 
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1.   
 Amtsleitung  
 
 
 
2.   
 Dezernent  
 
 
 
3.   
 Kämmerer (nur bei Vorlagen mit finanziellen 

Auswirkungen) 
 

 
 
 
4.   
 Landrat  
 
 
  
 


